
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltung und Vertragsschluss
1.1 Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen unseren Kunden und uns 

gelten ausschließlich folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB). Weichen unsere AGB von etwaigen Geschäftsverbindungen des 
Kunden ab, erklärt der Kunde durch Annahme der Ware, dass unsere 
AGB an die Stelle seiner Geschäftsbedingungen treten. Unsere AGB 
gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte, unabhängig davon, ob wir 
ausdrücklich auf diese Bedingungen hingewiesen haben.

1.2 Unsere Preislisten, Informationen und Angebote sind unverbindlich und 
freibleibend. 

1.3 Aufträge (Bestellungen) des Kunden führen erst mit unserer schriftlichen 
Annahme (Auftragsbestätigung) oder mit Übersendung der Ware zum 
Vertrag. Der Kunde ist an seine Bestellung vier Wochen gebunden. 

2. Einkauf
2.1 Die an uns gelieferten Materialien müssen frei sein von Bestandteilen, 

die die Gesundheit oder die Arbeitssicherheit gefährden können. Der 
Verkäufer versichert, dass das an uns zu liefernde Material frei von 
Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen und 
geschlossenen Hohlkörpern sowie Radioaktivität ist.

2.2 Die Verwiegung erfolgt in unserem Betrieb und ist für die Abrechnung 
maßgeblich.

2.3 Wird Ware an uns geliefert, so gehen Steuern, Zölle und sonstige 
Abgaben, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf die Ware 
und die zugehörigen Dokumente erhoben werden, zu Lasten des 
Verkäufers. 

3. Lieferzeit, Lieferung, Verzugsfolgen, Gefahrübergang
3.1 Angaben zu Lieferzeiten sind freibleibend und dienen lediglich 

Informationszwecken.
3.2 Fälle höherer Gewalt und andere von uns nicht zu vertretende 

Ereignisse (zum Beispiel Streik, rechtmäßige Aussperrung, Aufruhr, 
Naturkatastrophen), die uns eine Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, entbinden uns von den Verpflichtungen aus dem 
jeweiligen Vertrag; Hindernisse vorübergehender Art allerdings nur für 
die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessen Anlauffrist. Wird 
hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, so sind wir 
und der Kunde nach Setzen einer Nachfrist von mindestens drei Wochen
unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche berechtigt, hinsichtlich der 
von der Leistungsstörung betroffenen Menge vom Vertrag 
zurückzutreten.

3.3 Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Versendung auf Risiko und 
Kosten des Kunden an den in der Bestellung angegebenen Ort. Die 
Gefahr geht spätestens mit der Auslieferung der Ware an die
Transportperson auf den Kunden über. Verzögert sich der Versand 
infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die 
Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft, sofern diese dem Kunden 
mitgeteilt wurde, auf den Kunden über.

3.4 Die Art und Weise der Versendung wird von uns festgelegt. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit diese dem Kunden zumutbar sind.

4. Preise und Zahlung
4.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab dem Sitz von 

MKR Rothenbücher GmbH.
4.2 Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen 

gesetzlichen Höhe.
4.3 Soweit nicht anders vereinbart, sind Forderungen ab Rechnungsstellung 

zur Zahlung in Euro ohne Abzug fällig. 
4.4 Die Aufrechnung ist außer bei unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Gegenforderungen nicht zulässig. Die Zurückbehaltung 
von Zahlungen durch den Käufer wegen Gegenansprüchen aus anderen 
Vertragsverhältnissen ist ausgeschlossen.

4.5 Bei Zahlungsverzug des Kunden berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB p.a. Dem 
Kunden ist der Nachweis eines niedrigeren Verzugsschadens gestattet.

4.6 Zur Entgegennahme von Wechseln, Schecks oder sonstigen 
Zahlungsanweisungen sind wir nicht verpflichtet. Diskont- und 
Bankspesen gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Wir 
übernehmen keine Gewähr für rechtzeitige Vorlegung und 
Protesterhebung. 

5. Eigentumsvorbehalt an veräußerten Waren
5.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Vertragsverhältnis vor. 
5.2 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter 

zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktur-Endbetrages (einschließlich MWSt) ab, die dem Kunden aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser 
Forderung ist der Kunde nach deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis, 
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch 
verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht 
in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, dann können wir 
verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt.

5.3 Die Verarbeitung der Ware durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zurzeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 
Vorbehaltsware.

5.4 Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes 
zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgte die Verbindung 
oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das 
Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.

5.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf
Verlangen des Kunden freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% 
übersteigt.

5.6 Eine Sicherungsübereignung oder Verpfändung der in unserem 
Eigentum stehenden Waren ist dem Kunden nicht gestattet. Sofern ein 
Dritter beabsichtigt, die Waren zu pfänden, hat der Kunde unser 
Eigentum offen zu legen und uns unverzüglich zu informieren. Der 
Kunde ist gehalten, die Waren gegen Pfändungen durch Dritte zu 
schützen.

6. Mängelhaftung
6.1 Der Kunde ist verpflichtet, jede Lieferung unverzüglich zu untersuchen 

und etwaige Mängel unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Erhalt der 
Ware, schriftlich zu rügen. Bei Ware, die analysiert werden muss, 
verlängert sich die Rügefrist auf 20 Tage. Andernfalls gilt die gelieferte 
Ware als genehmigt. 

6.2 Ist die Rüge eines Mangels berechtigt, so hat der Kunde zunächst nur 
einen Anspruch auf Nacherfüllung. Die Nacherfüllung erfolgt nach 
unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer 
mangelfreien Sache.

7. Schadensersatzansprüche
7.1 Wir haften aus jeglichem Rechtsgrund nur dann auf Schadensersatz, 

wenn der Schaden durch Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht 
(Kardinalpflicht) oder durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht 
wurde. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung jeglicher 
Pflichten durch Erfüllungsgehilfen, die nicht unsere gesetzlichen 
Vertreter oder leitenden Angestellten sind, haften wir nur für 
Verletzungen einer Kardinalpflicht. 

7.2 In jedem Fall ist die Haftung für jede leichte Fahrlässigkeit, bei 
Handlungen des im zweiten Satz von Ziffer 7.1 genannten 
Personenkreises auch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, auf den 
üblicherweise und typischerweise in derartigen Fällen voraussehbaren 
Schaden begrenzt. 

7.3 In den Fällen von Ziffer 7.2 haften wir nicht für mittelbare Schäden, 
Mangelfolgeschäden, entgangenen Gewinn oder ausgebliebene 
Einsparungen und der Höchstbetrag der Haftung ist in diesen Fällen der 
Betrag des Kaufpreises. 

7.4 Alle Ausschlüsse und Begrenzungen der Haftung gelten nicht bei 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7.5 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz statt der Leistung sowie 
Ersatzansprüche wegen Mangelfolgeschäden verjähren in sechs 
Monaten ab Ablieferung. Ausgenommen von dieser Verkürzung der 
gesetzlichen Verjährungsfrist ist die Haftung für Schäden aus 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei leicht fahrlässigem Handeln ist 
die Haftung für Schäden, die auf Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruhen, ebenfalls von der Verkürzung der 
Verjährungsfrist ausgenommen.

8. Verwendung der Ware
Der Kunde ist für die Verwendbarkeit der Ware zu dem von ihm 
vorgesehenen Zweck selbst verantwortlich. Der Kunde muss in seinem 
Verantwortungsbereich ferner sicherstellen, dass die Ware allen 
einschlägigen rechtlichen Genehmigungen und Standards für den 
Gebrauch entspricht.

9. Warenrücksendungen
Unbeschadet der Bestimmungen zur Mängelhaftung in Ziffer 6 darf 
veräußerte und ausgelieferte Ware vom Kunden nicht ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung zurückgesandt werden.

10. Allgemeine Bestimmungen
10.1 Leiten wir bei Vertragsbruch des Kunden nicht sofort rechtliche Schritte 

ein, ist dies nicht als Verzicht unsererseits zu werten, rechtliche Schritte 
gegen diesen Vertragsbruch zu einem späteren Zeitpunkt einzuleiten.

10.2 Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt hiervon die 
Wirksamkeit der anderen Bestimmungen unberührt. 

10.3 Diese AGB und die auf deren Basis geschlossenen Verträge unterliegen 
deutschem Recht. Die Bestimmungen des Einheitlichen UN-Kaufrechts 
(Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG) vom 11.04.1980) und das 
Internationale Privatrecht finden keine Anwendung. 

10.4 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtstand 
an unserem Sitz in Köln. Soweit wir klagen, kann Klage auch am 
allgemeinen Gerichtstand des Kunden erhoben werden.


